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KINDERGELDBEZUG FÜR UKRAINISCHE GEFLÜCHTETE  
  
Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass ukrainische Geflüchtete Anspruch auf 
Kindergeld haben: 
 

 seit mindestens 3 Jahren in Deutschland aufhalten (Aufenthaltserlaubnis, Gestattung 
oder Duldung) 

 rechtmäßig erwerbstätig sein oder eine Lohnersatzleistung erhalten (Achtung: 
Leistungen nach dem SGB II oder AsylbLG sind keine Lohnersatzleistungen) 
 

Weitere Infos finden Sie im Anhang im Flyer „Kindergeld - Anspruch für Flüchtlinge und 
Einwanderer“ der GGUA-Flüchtlingshilfe e.V. 
 
 
MERKBLATT RECHTE UND PFLICHTEN BEI VORÜBERGEHNDEM SCHUTZ 
 
Im Anhang finden Sie ein Merkblatt zu den Rechten und Pflichten beim vorübergehenden Schutz 
in Deutsch, Englisch und Russisch.  
 
 
ZULASSUNG ZU INTEGRATIONSKURSEN DES BUNDES  
Die Zulassung zur Teilnahme an einem Integrationskurs für Geflüchtete aus der Ukraine konnte 
bisher unter Vorlage des gemäß § 24 AufenthG erteilten Aufenthaltstitels oder einer 
entsprechenden Fiktionsbescheinigung erfolgen. 

In der letzten Zeit haben jedoch zahlreiche Standorte über sehr lange Bearbeitungszeiten bei 
den Ausländerbehörden berichtet, was den Zugang zu den Integrationskursen für viele 
Geflüchtete stark verzögerte. Das BAMF hat auf diese Situation reagiert und in den aktuellen 
FAQ die Vorgaben für die Zulassung gelockert.  
 
Demnach können, wenn die örtlich zuständige Ausländerbehörde vorübergehend keine 
Fiktionsbescheinigungen ausstellen kann, auch anderweitige Bestätigungen über die 
Registrierung und/oder Vorsprache bei der Ausländerbehörde anerkannt werden 

Entscheidend für die Zulassung ist, laut neuer Regelung, eine glaubhafte Darstellung, dass die 
Teilnehmenden zum berechtigten Personenkreis nach § 24 AufenthG gehören und sich bei 
einer öffentlichen Stelle registriert haben. Die entsprechenden FAQ finden Sie in der Anlage. 



 

 

WECHSEL IN DER LEISTUNGSGEWÄHRUNG 
 
Wie Sie den Medien entnehmen konnten wird zum 01.06.2022 die Zuständigkeit in der 
Leistungsgewährung wechseln. Die Ukrainischen Geflüchteten werden dann ihre Leistung über 
das SGB II (Jobcenter) und nicht mehr über das Asylbewerberleistungsgesetz (Integration und 
Versorgung) erhalten. Derzeit wird der Übergang strukturell vorbereitet. Wir informieren Sie 
sobald Details feststehen. 
 
 
METHODENTRAINING FÜR EHRENAMTLICE SPRACHBEGLEITER 
 
Wir bieten Ihnen eine kostenlose Online-Fortbildung an.  
Inhalte dieses Methodenkurses sind: 
 

 Einführung in die Arbeit als ehrenamtliche Sprachbegleitung 
 Grundlagen der Fremdsprachenvermittlung 
 methodische und didaktische Hilfen 

 
Um Voranmeldung wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Weitere Informationen 

entnehmen Sie bitte beigefügtem Flyer. 

 
WEITERE INTERESSANTE LINKS UND HOTLINE-ANGEBOTE  

Infoseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales  
https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html 

 

Unterstützung für Lehrkräfte  

Das Kultusministerium hat zur Unterstützung von Lehrkräften zu bereits bestehenden 
Informationen auf ihrer Ukraine-Seite ausgewählte Angebote (Sprachförderung und Unterricht, 
Sprechstunden und Fortbildungsangebote, etc.) in einer Liste zusammengefasst.  

Unterstuetzungsangebote-Lehrkraefte-Ukraine-Krie g.pdf (km-bw.de) 

 

Ukrainische Bildungsinhalte  

Das Büro des Kommissars für Menschenrechte des ukrainischen Parlaments hat Informationen 
für Eltern, Kinder und Lehrkräfte zusammengestellt, die Links zu digitalen Bildungsangeboten 
enthalten. Sie sind hier abrufbar:  

https://www.coe.int/web/children/-/resources-supporting-ukrainian-children-s-right-to-
education 

https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E994093299/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Ukraine-Krieg/Unterstuetzungsangebote-Lehrkraefte-Ukraine-Krieg.pdf
https://www.coe.int/web/children/-/resources-supporting-ukrainian-children-s-right-to-education
https://www.coe.int/web/children/-/resources-supporting-ukrainian-children-s-right-to-education


 

Darüber hinaus stehen auch Materialien für Angebote in der Muttersprache - beispielsweise 
durch ukrainische Lehrkräfte - zur Verfügung. Dazu hat das Institut für Film und Bild in 
Wissenschaft und Unterricht (FWU) in Abstimmung mit der Ukraine auf der 
länderübergreifenden Plattform MUNDO rund 1.200 digitale Schulbücher eingestellt:  

https://mundo.schule/search?search=Ukraine%20Schulb%C3%BCcher&page=1 

Schülerinnen und Schüler können hier auf die bisher in den einzelnen Fächern genutzten 
Lehrwerke zurückgreifen. Da in der Ukraine Deutsch als Fremdsprache angeboten wird, 
können Sie diese Werke auch für den Spracherwerb nutzen. 

https://mundo.schule/search?search=Ukraine%20Schulb%C3%BCcher&page=1

